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Artikel 4

Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der Gemeinsamen

Außen- und Sicherheitspolitik, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen.

Wenn eine internationale Entwicklung es erfordert, beruft der Präsident des Europäischen Rates

eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates ein, um die strategischen Leitlinien der Po-

litik der Union in Anbetracht dieser Entwicklung festzulegen.

Der Rat trifft die für die Festlegung und Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik erforderlichen Vorkehrungen auf der Grundlage der vom Europäischen Rat festgelegten

strategischen Leitlinien.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik. Somit bezieht sich Artikel 4 auch auf Fragen mit verteidigungspoli-
tischen Bezügen.
Absatz 2:
Streichung. Diese Regelung ist bereits in Artikel 16 Absatz 3 des Präsidiumsentwurfs für Teil I der
Verfassung enthalten.


